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(54) Umhüllung für eine Zigarettenschachtel

(57) Die Erfindung betrifft eine Umhüllung (1) für ei-
ne Zigarettenschachtel (2), die derart ausgestaltet ist,
dass die Zigarettenschachtel mit ihrem untern Ende in
die Umhüllung einschiebbar ist, wobei die Innenabmes-
sungen von Breite (BU) und Tiefe (TU) der Umhüllung

geringfügig größer sind als die Außenabmessungen
von Breite (BZ) und Tiefe (TZ) der Zigarettenschachtel
und wobei die Höhe (HU) der Umhüllung geringer ist als
die Höhe (HZ) der Zigarettenschachtel.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umhüllung für eine
Zigarettenschachtel.
[0002] Zigarettenschachteln sind im Allgemeinen mit
einer Zellophanfolie umhüllt, die vor dem Öffnen ent-
fernt. Außerdem sind Zigarettenschachteln üblicherwei-
se mit dem Logo der Zigarettenfirma und weiteren Hin-
weisen bedruckt.
[0003] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Umhüllung für eine Zigarettenschachtel anzuge-
ben, die eine Individualisierung der Zigarettenschachtel
ermöglicht.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0005] Die Umhüllung für eine Zigarettenschachtel ist
derart ausgestaltet, dass die Zigarettenschachtel mit ih-
rem unteren Ende in die Umhüllung einschiebbar ist,
wobei die Innenabmessungen von Breite und Tiefe der
Umhüllung geringfügig größer sind als die Außenab-
messungen von Breite und Tiefe der Zigarettenschach-
tel und wobei die Höhe der Umhüllung geringer ist als
die Höhe der Zigarettenschachtel.
[0006] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Die Umhüllung ist aus einem ebenen, zusam-
menhängenden Materialzuschnitt faltbar.
[0008] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung werden im Folgenden anhand der Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispieles und der Zeichnung
näher erläutert.

In der Zeichnung zeigen

[0009]

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung einer Zi-
garettenschachtel mit Umhüllung

Fig. 2 einen ebenen Materialzuschnitt, aus dem die
Umhüllung faltbar ist.

[0010] In Fig. 1 ist eine Umhüllung 1 und eine mit ih-
rem unteren Ende in die Umhüllung eingeschobene Zi-
garettenschachtel 2 dargestellt.
[0011] Die Innenabmessungen von Breite BU und Tie-
fe TU der Umhüllung 1 sind geringfügig größer als die
Außenabmessungen von Breite BZ und Tiefe TZ der Zi-
garettenschachtel 2.
[0012] Die Höhe HU der Umhüllung ist jedoch gerin-
ger als die Höhe HZ der Zigarettenschachtel.
[0013] Die Höhe HU der Umhüllung beträgt vorzugs-
weise 50% der Höhe HZ der Zigarettenschachtel. Auf
diese Weise bleibt das obere Ende, insbesondere ein
Deckel 21 der Zigarettenschachtel zu Entnahme der Zi-
garetten frei zugänglich.
[0014] Die Umhüllung 1 wird vorzugsweise aus Pa-
pier, Karton oder dgl. hergestellt, wenngleich auch an-

deren Materialien denkbar wären.
[0015] Die Herstellung der Umhüllung 1 kann durch
Falten eines ebenen, zusammenhängenden Material-
zuschnitts (siehe Fig.2) erfolgen.
[0016] Die Umhüllung besteht aus zwei Seitenwän-
den 21, 22, einer Stirnwand 23, einer Rückwand 24 so-
wie einem Boden 25a-25d. Die Faltkanten sind in Fig.
2 mit gestrichelten Linien dargestellt.
[0017] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Rückwand 24 höher als die Stirnwand 23 ausgebildet,
so dass die Seitenwände 21, 22 eine in der Seitenan-
sicht schrägverlaufende obere Kante aufweisen.
[0018] Fig. 2 lässt erkennen, dass eine weitere Sei-
tenwand 21 a vorgesehen ist, wobei die beiden Seiten-
wände 21 und 21a im zusammengefalteten Zustand
überlappen und miteinander verklebt werden. Die ein-
zelnen Bodenelemente 25a-25d werden in geeigneter
Weise ineinander gefaltet bzw. gesteckt, um der Ziga-
rettenschachtel 2 ein sicheren Halt nach unten zu bie-
ten.
[0019] Die nach außen weisenden Flächen der Sei-
tenwände 21, 22 bzw. der Stirnwand 23 und der Rück-
wand 24 können bedruckt werden, wobei der Druck
zweckmäßigerweise vor dem Falten und insbesondere
vor dem Zuschneiden des Materialszuschnitts erfolgen
kann. Es ist aber auch denkbar dass die Außenfläche
der bereits gefalteten Umhüllung nachträglich gestaltet
werden.
[0020] Die Höhe der Stirnwand 23 beträgt vorzugs-
weise zwischen 25 und 40 mm und die Höhe der Rück-
wand zwischen 30 und 50 mm. Es bieten sich somit ge-
nügend Flächen, um die Umhüllung zu gestalten und
dadurch die Zigarettenschachtel mit einer solchen Um-
hüllung zu individualisieren.

Patentansprüche

1. Umhüllung (1) für eine Zigarettenschachtel (2), da-
durch gekennzeichnet, dass die Umhüllung der-
art ausgestaltet ist, dass die Zigarettenschachtel
mit ihrem untem Ende in die Umhüllung einschieb-
bar ist, wobei die Innenabmessungen von Breite
(BU) und Tiefe (TU) der Umhüllung (1) geringfügig
größer sind als die Außenabmessungen von Breite
(BZ) und Tiefe (TZ) der Zigarettenschachtel (2) und
wobei die Höhe (HU) der Umhüllung geringer ist als
die Höhe (HZ) der Zigarettenschachtel.

2. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) zwei Seitenwände (21, 22),
eine Stirnwand (23) und eine Rückwand (24) auf-
weist und aus einem ebenen, zusammenhängen-
den Materialzuschnitt faltbar ist.

3. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Umhüllung (1) zwei Seitenwände (21, 22) ,
eine Stirnwand (23) , eine Rückwand (24) sowie ei-
nen Boden (25a-25d) aufweist und aus einem ebe-
nen, zusammenhängenden Materialzuschnitt falt-
bar ist.

4. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) aus Papier, Karton oder dgl.
besteht.

5. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) aus einem undurchsichti-
gen Material besteht.

6. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) bedruckbar ist.

7. Umhüllung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Höhe (HU) der Umhüllung (1)
maximal die Hälfte der Höhe (HZ) der Zigaretten-
schachtel (2), vorzugsweise zwischen 25 mm und
50 mm, beträgt.

8. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) zwei Seitenwände (21, 22),
eine Stirnwand (23) und eine Rückwand (24) auf-
weist, wobei die Rückwand (24) höher ist als die
Stirnwand (23).

9. Umhüllung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (1) zwei Seitenwände (21, 22),
eine Stirnwand (23) und eine Rückwand (24) auf-
weist, wobei die Höhe der Stirnwand (23) zwischen
25 und 40 mm und die Höhe der Rückwand (24)
zwischen 30 und 50 mm Höhe beträgt.

3 4



EP 1 535 861 A1

4



EP 1 535 861 A1

5



EP 1 535 861 A1

6



EP 1 535 861 A1

7


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

